
Berlin) hiervon nicht berührt ist, fällt diese Kür-
zung vollständig zu Lasten des westdeutschen För-
dergebiets, wo die förderfähige Bevölkerung von
,8 auf 17,6 Prozent (inklusive Gesamt-Berlin)
gekürzt wird.
20

Ursprünglich hätte Westdeutschland nach den
Kommissionskriterien zur Berechnung des Be-
völkerungsplafond sogar Anspruch auf einen Pla-
fond von 23,4 Prozent gehabt. Um bestimmten
Ländern nicht mehr als 25 Prozent der förderfähi-
gen Bevölkerung kürzen zu müssen, wurde von
der Kommission aber ein Korrekturverfahren
angewandt, nach dem Westdeutschland nur noch
auf die besagten 17,6 Prozent gekommen ist. Die
Bundesregierung und der Planungsausschuß sehen
diese Korrektur in Einzelfällen als ungerechtfer-
tigt an und fordern deshalb wieder die (vorüber-
gehende) Erhöhung des Bevölkerungsplafonds für
die gesamte EU. Vorsorglich hat der Planungsaus-
schuß Ende März beschlossen, bei der Kommis-
sion die ursprünglich errechnete Gebietskulisse
von 23,4 Prozent einzureichen20. Streitigkeiten (bis
hin zu einem formellen Vertragsverletzungsverfah-
ren) sind damit vorprogrammiert, Erhöhungen des
westdeutschen Bevölkerungsplafonds über 17,6
Prozent hinaus aber auch nicht grundsätzlich aus-
geschlossen.

20 Beschluß des Planungsausschusses der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
am 25. März 1999 zur Neuabgrenzung der GA-Fördergebiete
und zur Ausgestaltung der GA-Förderung für die Jahre 2000-
2003, S. 1.

21 Zwar haben diese Bestimmungen noch keine Rechts-
wirksamkeit, doch ist auch hier damit zu rechnen, daß diese
Vorschläge so in die durch den Rat zu verabschiedende
Strukturfondsverordnung eingehen werden.
22 Vgl. den Bericht von Minister Wiesheu vom 25. 2. 1999
(Anm. 15), S. 29.

Selbst wenn die 23,4 Prozent Bevölkerungshöchst-
grenze von der Kommission akzeptiert würde,
hätte Bayern nach dem Gebietsauswahlverfahren
der GRW allerdings einen Verlust von knapp einem
Drittel seiner Förderbevölkerung zu beklagen, vor
allem in der Oberpfalz. Daß es trotz einer Auswei-
tung der förderfähigen Bevölkerung auf 23,4 Pro-
zent dazu gekommen ist, hängt daran, daß diese
Arbeitsmarktregionen in den letzten Jahren im
Vergleich zum Rest der Bundesrepublik wirtschaft-
lich erheblich aufgeholt haben. Diese Gebiete
wären also vollkommen unabhängig von einer
Reform der EU-Beihilfenkontrolle aus der natio-
nalen Förderung herausgefallen. Würde die Kom-
mission den Bevölkerungsplafond von 17,6 Prozent
durchsetzen, würden in Bayern noch einmal etwa
250 000 Menschen aus der GRW-Förderung her-
ausfallen, so daß von der förderfähigen Bevölke-
rung'der letzten Planungsperiode (1,6 Millionen)
nur noch die Hälfte übrigbleiben würde.
An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, daß 
daran nicht die Kommission schuld wäre. Denn
die Kriterien für die Auswahl der Fördergebiete
sind - ganz im Sinne der Subsidiarität - vom Pla-

nungsausschuß, also einem innerdeutschen Bund-
Länder-Gremium, festgelegt worden und nicht von
der Kommission. Diese hat lediglich Bestimmun-
gen erlassen, die für alle Mitgliedstaaten gleicher-
maßen gelten, und somit nicht einseitig in das Sub-
sidiaritätsprinzip eingegriffen.

Ähnlich stellt sich die Situation bei der EU-För-
derung dar. Um die Härte des Übergangs bei den
künftig aus der EU-Förderung herausfallenden
Gebieten zu mindern, sieht die neue Struktur-
fondsverordnung ebenfalls Übergangsbestimmun-
gen und „Sicherheitsnetze“ vor. Danach

- werden Ziel-l-Gebiete, die künftig nicht mehr
als solche behandelt werden, bis Ende 2005
eine Übergangsunterstützung erhalten. Das
gleiche gilt für ehemalige Ziel-2- oder Ziel-5b-
Gebiete (sogenanntes „phasing-out“).

- können auch mehr als 50 Prozent der in einem
Mitgliedstaat unter Ziel 2 fallenden Bevölke-
rung nach „weichen“ Kriterien, also Kriterien,
bei denen die überdurchschnittliche Arbeitslo-
sigkeit nicht das vorrangige Abgrenzungskrite-
rium darstellt, gefördert werden, wenn diese
„Ausnahmen durch objektive Umstände
begründet sind“.

- soll die höchstmögliche Veringerung der vom
neuen Ziel 2 betroffenen Bevölkerung in
einem Mitgliedstaat nicht mehr als ein Drittel
der von den alten Zielen 2 und 5b im Jahre
1999 betroffenen Bevölkerung betragen (soge-
nanntes „safety net“)210 .

Dadurch steht zunächst einmal nur fest, daß die
Bundesrepublik als Ganzes nicht mehr als ein
Drittel seiner förderfähigen Bevölkerung verlieren
wird. Da die ostdeutschen Bundesländer ihren
Ziel-l-Status (mit Ausnahme Ostberlins) auch
künftig behalten, werden von der Kürzung in
Deutschland Ziel-2- und Ziel-5b-Gebiete in West-
deutschland betroffen sein. Die Kommission hat in
einer ersten bilateralen Mitteilung den Bevölke-
rungsplafond für das neue Ziel 2 in Westdeutsch-
land (inklusive Gesamtberlin) auf 10,2 Millionen
Einwohner festgelegt. Bislang waren dies im Rah-
men von Ziel 2 und Ziel 5b 14 Millionen gewe-
sen22 . Welche Auswirkungen genau diese Konzen-
tration der Fördermittel auf Bayern als Ganzes
und auf seine Regionen im einzelnen haben wird,
ist zunächst noch nicht abzusehen.
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Die Entscheidung darüber fällt, wie bei den GRW-
Gebieten auch, nicht bei der Kommission, sondern
- wiederum nach dem Subsidiaritätsprinzip - in
Verhandlungen der Länder untereinander, und 
zwar voraussichtlich Ende Mai im Rahmen der
Wirtschaftsministerkonferenz. Von einer propor-
tionalen Kürzung ausgehend, würde Bayern auf
keinen Fall mehr als ein Drittel der Förderbevöl-
kerung verlieren. Die proportionale Kürzung
müßte von Bayern in der Wirtschaftsministerkon-
ferenz allerdings erst noch durchgesetzt werden.
Sie hätte hierzu weit mehr Verhandlungsspielraum
als bei den GRW-Gebieten.

Die Staatsregierung hat allerdings der Tatsache,
daß es im wesentlichen in ihrem Verhandlungsge-
schick liegt, welche Region weiter gefördert wird
und welche nicht, in den letzten Monaten stets mit
dem Hinweis auf eine von der Kommission ange-
strebte Kongruenz, also eine vollkommene Über-
einstimmung, zwischen den Gebieten, die mit EU-
Mitteln, und den Gebieten, die aus GRW-Mitteln
gefördert werden, widersprochen. Dies ginge auch
deshalb besonders auf Kosten von Bayern, weil die
Gebietsförderung der EU sich künftig nur noch an
der Arbeitslosenquote orientieren würde. Dem ist
jedoch nicht so. Die Arbeitslosigkeit ist nicht das
einzige Kriterium für die Auswahl der deutschen
(und damit auch der bayerischen) Fördergebiete
durch die EU, und durch das bereits erwähnte
Sicherheitsnetz kann Bayern grundsätzlich weit
mehr als 50 Prozent seiner geförderten Bevölke-
rung nach „weichen“ Kriterien fördern, bei denen
die Arbeitslosigkeit keine oder nur noch eine
untergeordnete Rolle spielt.

Schließlich werden gemäß den Kommissionsvor-
schlägen zuerst die nationalen Fördergebiete von
den Mitgliedstaaten festgelegt und erst danach
wird, wenn überhaupt, von der Wirtschaftsmini-
sterkonferenz die Kohärenz mit den EU-Förderge-
bieten hergestellt, nicht umgekehrt. Genau danach
sieht es im Moment auch aus. Um dem Wunsch
aller Länder nach einer größeren Kohärenz zwi-
schen nationalen und EU-Fördergebieten (um die
Konterkarierung der nationalen Förderung zu
verhindern) nachzukommen, werden die EU-För-
dergebiete nach Angaben aus dem Bundeswirt-
schaftsministerium voraussichtlich nach einem
abgestuften Verfahren ausgesucht. Zunächst sollen
diejenigen Gebiete in die Anmeldung einbezogen
werden, die auch GRW-Gebiete sind, dann diejeni-
gen Gebiete, die zwar keine GRW-Gebiete sind,
aber die sogenannten „harten“ Kriterien der EU
erfüllen (in Bayern wäre das Schweinfurt), und 
dann erst diejenigen Gebiete, die weder GRW-
Gebiete sind noch den harten Kriterien entspre-
chen.

Ohne Zweifel kommt der Bayerischen Staatsregie-
rung das Verdienst zu, auf einen nicht unbedeuten-
den Zusammenhang zwischen den Reformen bei
der EU-Strukturförderung und der nationalen
Regionalförderung hingewiesen zu haben. Die Dar-
stellung dieses Zusammenhangs sowie der negati-
ven Folgen der Reformen in der Struktur- und Bei-
hilfenpolitik erweist sich bei näherer Betrachtung
jedoch als nicht haltbar, besonders was die Zuwei-
sung von Verantwortlichkeiten betrifft. Es stellt sich
die Frage, wie die Bayerische Staatsregierung - in
Europafragen in der Regel hervorragend informiert
- zu den oben angeführten Aussagen kommen
konnte. Die Erklärung hierfür findet sich in polit-
ökonomischen Gründen und in der Komplexität der
Materie. Das Themengebiet Regionalförderung bot
(und bietet) sich für die Staatsregierung als gute
Möglichkeit an, für vermeintlich negative Auswir-
kungen der Agenda 2000 und der Beihilfenkon-
trolle ausschließlich „Brüssel“ (bzw. mittlerweile
auch die rot-grüne Bundesregierung) verantwort-
lich zu machen und sich als Fürsprecher der in Bay-
ern traditionell starken regionalen Eigenständigkeit
zu profilieren. EU-Beihilfenkontrolle und EU-
Strukturförderung sind damit ein sehr gutes
Beispiel dafür, wie es im europäischen Mehrebe-
nensystem durch komplizierte und intransparente
Verfahrensregelungen aus polit-ökonomischen
Gründen zur Verschiebung von Verantwortlichkei-
ten von der nationalen bzw. regionalen auf die euro-
päische Ebene kommen kann.

IV. Schlußbemerkung
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Zu einschneidenden Veränderungen bei der EU-
Strukturförderung, die Ende März auf dem EU-
Gipfel in Köln beschlossen wurden, sind im letzten
Jahr mindestens ebenso bedeutende Veränderun-
gen im Bereich der staatlichen Beihilfenkontrolle
getreten. Die Reformen in diesen beiden Berei-
chen werden die Möglichkeiten regionaler Wirt-
schaftsförderung in Westdeutschland zum Teil
erheblich einschränken, u. a. in Bayern. Bestrebun-
gen der Kommission, eine größere Kohärenz zwi-
schen beiden Politikfeldern herzustellen, waren
nicht von großem Erfolg gekrönt. Dies ist - aus
grundsätzlichen Erwägungen heraus - nicht unbe-
dingt von Nachteil. Problematisch ist jedoch die
durch die Komplexität beider Materien verur-
sachte Intransparenz von Verfahren und Verant-
wortlichkeiten im europäischen Mehrebenen-
system. Diese erlaubt es einzelnen Akteuren,
politisch unliebsame Entscheidungen und Maß-
nahmen, die eigentlich in den eigenen Verantwor-
tungsbereich fallen, auf die europäische Ebene



abzuschieben und diese als „Sündenbock“ zu miß-
brauchen. Eine Lösung dieser (Transparenz-) Pro-
blematik erscheint nur schwer möglich. Sie ginge
entweder zu Lasten des Subsidiaritätsgedankens
(im Extremfall verteilt nur noch die europäische
Ebene Regionalbeihilfen) oder zu Lasten eines
effizienten Einsatzes knapper Ressourcen (nur

noch die nationale bzw. regionale Ebene wäre
für Regionalbeihilfen und Wettbewerbskontrolle
zuständig). Beides erscheint nicht sehr attraktiv, so
daß regionale Beihilfen auch künftig in einem
Spannungsfeld zwischen Intransparenz, (In-) Effi-
zienz und Subsidiaritätsgedanken angesiedelt sein
werden.
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Wolfram Hilz

Bedeutung und Instrumentalisierung des
Subsidiaritätsprinzips für den europäischen

Integrationsprozeß

Die europäische Gemeinschaft hat seit der Initiie-
rung des Binnenmarktprojektes Mitte der achtzi-
ger Jahre eine unglaubliche ökonomische und poli-
tische Dynamik entfaltet, in deren Sog immer
weitere nationale Kompetenzen auf „Brüssel“
übergingen. Das hat zwangsläufig zu Spannungen
mit den EU-Mitgliedstaaten geführt, die die Kom-
petenzverlagerungen zwar beschlossen haben, den
fortschreitenden Verlust an nationaler Souveräni-
tät und Eigenständigkeit jedoch nur schwer ertra-
gen können. Hinzu kommt, daß sich seit den acht-
ziger Jahren in vielen EG-Staaten eine intensive
Dezentralisierungsdiskussion entwickelt hat, durch
die der Druck auf die nationalen Akteure zusätz-
lich gewachsen ist. Die Bestrebungen zur Föderali-
sierung oder Regionalisierung in den meisten Mit-
gliedstaaten korrespondierten , dabei mit der
gemeinschaftsweiten Unsicherheit über Inhalt und
Ziel des Integrationsprozesses. Kann in dieser
Situation ein Grundsatz aus der katholischen
Soziallehre, der für die meisten Europäer immer
noch unbekannt ist, für die mächtigste Wirtschafts-
gemeinschaft der Welt, die sich anschickt nach der
Einführung einer einheitlichen europäischen
Währung die „Herkules-Aufgabe“ der Osterweite-
rung der EU anzugehen, überhaupt von Bedeu-
tung sein?

Die „Konjunktur“, die das Subsidiaritätsprinzip im
letzten Jahrzehnt auf europäischer Bühne erlebt
hat, als es manchen sogar als „magische Formel“,
„Rettungsanker“ oder gar „Zauberformel“ für die
EU galt, spricht dafür. Es gibt heute fast keine
offizielle Verlautbarung zu Europa mehr, in der
das Wort Subsidiarität fehlt. Welche unterschiedli-
chen und konträren Interpretationen des Grund-
satzes dabei möglich sind, soll ein Blick auf die
Auseinandersetzung um die Verankerung und
Auslegung eines Subsidiaritätsartikels im EU-Rah-
men zeigen. Welche Bedeutung das Subsidiaritäts-
prinzip, ausgehend von dessen Kerngehalt, für das
Kompetenzgefüge, die Handlungsfähigkeit und die
legitimatorische Ordnung der EU hat, kann
schließlich Hinweise geben, inwiefern dieser
Grundsatz für den europäischen Integrationspro-
zeß am Ende des 20. Jahrhunderts relevant ist.

I. Kerngehalt des Subsidiaritäts-
prinzips und europäische Integration

Obgleich als Bezugspunkt für den Inhalt des Sub-
sidiaritätsprinzips meistens die Sozialenzyklika
„Quadragesimo anno“ von Papst Pius XI. aus dem
Jahr 1931 genannt wird1, liegen die Ursprünge des
Grundsatzes sehr viel weiter in der Ideenge-
schichte zurück. So wie manche europapolitische
Akteure versuchen, den Subsidiaritätsgedanken
und die ihm innewohnenden Elemente im ausge-
henden 20. Jahrhundert für die supranationale
Kooperationsform der EU nutzbar zu machen,
haben seit der Antike Philosophen und Theore-
tiker Überlegungen angestellt, wie eine „gute“
staatliche Ordnung aussehen sollte2 . Dabei steht
die größtmögliche Entfaltung des Individuums und
die Bewahrung der Eigenverantwortlichkeit klei-
ner gesellschaftlicher Einheiten im Mittelpunkt.
Bei der Daseinsgestaltung sollen übergeordnete
gesellschaftliche oder staatliche Ebenen zur Erfül-
lung von Aufgaben zunächst nur subsidiär, d. h.
unterstützend, eingreifen3 . Erst wenn kleinere Ein-
heiten mit der Aufgabenerfüllung trotz Unterstüt-
zung überfordert sind, soll diese auf übergeordne-
ten (staatlichen) Ebenen erledigt werden.

1 Vgl. Quadragesimo anno (1931), in: Texte zur katholi-
schen Soziallehre, Kevelaer 19774, S. 120 f.
2 Vgl. hierzu Wolfram Hilz, Subsidiaritätsprinzip und EU-
Gemeinschaftsordnung. Anspruch und Wirklichkeit am Bei-
spiel des Maastricht-Prozesses, Opladen 1998, S. 27 ff.
3 Das Wort Subsidiarität kommt vom lateinischen Wort
„subsidium“, das als „unterstützende Hilfe“ oder als „hilf-
reicher Beistand“ bezeichnet wird. Vgl. Oswald von Nell-
Breuning. Baugesetze der Gesellschaft. Solidarität und Sub-
sidiarität, durchges. Neuausgabe, Freiburg u. a. 1990, S. 11.

Für Gesellschafts- oder Staatsordnungen - egal ob
national oder supranational - ergibt sich aus dem
Subsidiaritätsprinzip eine kompetenzverteilende
Wirkung, die kleineren Einheiten einen Vorrang
bei der Aufgabenerfüllung einräumt, solange sie
dazu in der Lage sind. Dadurch wird innerhalb
einer föderativen Ordnung ihre Eigenständigkeit
geschützt und eine möglichst bürgernahe Entschei-
dung sichergestellt. Kompetenzübertragungen auf
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übergeordnete Ebenen sind demnach nur zulässig,
wenn dies von der Sache her notwendig und
begründbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn die
untergeordnete Einheit eine Aufgabe trotz Unter-
stützung nicht erledigen kann. Die am „Erforder-
lichkeitskriterium“ orientierte Handlungspräroga-
tive für die „bürgernäheren“ staatlichen Ebenen,
die eine „Schutzschildfunktion“ für diese hat, gilt
auch, wenn daraus Effektivitätsverluste und
höhere Kosten resultieren. Angesichts der Heraus-
forderungen an den modernen Staat ist dies jedoch
schwer zu rechtfertigen4 .

4 Dem „Erforderlichkeits-“ wird deshalb das „Effektivi-
tätskriterium“ gegenübergestellt. Dabei wird ein Handlungs-
vorrang der höheren Ebene bereits dann angenommen, wenn
eine Aufgabe - unabhängig von der Leistungsfähigkeit un-
tergeordneter Einheiten - auf der übergeordneten Ebene
besser erfüllt werden kann. Mit dem Subsidiaritätsgrundsatz,
wie er in der katholischen Soziallehre propagiert wird, hat
eine derartige Interpretation allerdings kaum mehr etwas ge-
mein. Vgl. hierzu auch Vlad Constantinesco, Subsidiarität:
Zentrales Verfassungsprinzip für die Politische Union, in: In-
tegration, 13 (1991) 4, S. 165 ff.; Matthias Jestaedt, Die Rela-
tivität des Subsidiaritätsprinzips, in: Rupert Scholz (Hrsg.),
Deutschland auf dem Weg in die Europäische Union: Wieviel
Eurozentralismus - wieviel Subsidiarität?, Köln 1994,
S. 114 f.; Clemens Stewing, Subsidiarität und Föderalismus in
der Europäischen Union, Köln 1992, S. 15 ff.
5 Zur Problematik der „Politikverflechtung“ vgl. Peter
Bohley, Chancen und Gefährdungen des Föderalismus, in:
Kurt Bohr (Hrsg.), Föderalismus. Demokratische Struktur für
Deutschland und Europa, München 1992. S. 31 ff.; Fritz W.
Scharpf, Die Politikverflechtungsfalle. Europäische Integra-
tion und deutscher Föderalismus im Vergleich, in: Politische
Vierteljahresschrift, 26 (1985) 4, S. 323 ff.; Rainer-Olaf
Schultze, Statt Subsidiarität und Entscheidungsautonomie -
Politikverflechtung und kein Ende: Der deutsche. Födera-
lismus nach der Vereinigung, in: Staatswissenschaften und
Staatspraxis, 4 (1993) 2, S. 247 f. -

Die Frage nach der „richtigen“ Kompetenzalloka-
tion wird noch komplizierter, wenn nachgeordnete
Ebenen am Entscheidungsprozeß der nächsthöhe-
ren Ebene mitwirken können. Durch diese „Poli-
tikverflechtung“ wird die dem Subsidiaritätsprin-
zip zugrunde liegende Annahme, daß immer nur
eine Ebene für eine bestimmte Aufgabe entschei-
dungsbefugt und verantwortlich ist, aufgehoben.
Es wird eine weitere Option, die der Kodezision,
eingeführt, wie sie etwa in der föderativen Ord-
nung der Bundesrepublik existiert5 . Neben der
Kompetenzverteilung kann das Subsidiaritätsprin-
zip auch die Kompetenzausibung beeinflussen.
Die übergeordneten Ebenen sollen ihre Kompe-
tenzen nur dann tatsächlich wahrnehmen, wenn
dies von der Sache her gerechtfertigt ist und eine
Aufgabe nicht auch durch eine nachrangige Ebene
erfüllt werden kann. Das Problem der Anwendung
des Subsidiaritätsprinzips nach diesen Kriterien im
staatlichen und damit im Rechtsbereich besteht
darin, daß die Kompetenzen einzelner staatlicher
Ebenen in der Regel festgeschrieben sind. Kompe-

tenzverteilende Wirkung kann der Grundsatz folg-
lich nur im vorkonstitutionellen Raum und bei
Grundsatzrevisionen entfalten. Innerhalb existie-
render Rechtsordnungen kann er demnach nur die
Kompetenzausübung beeinflussen.
Die funktionalen Triebkräfte der europäischen
Integration, die vielfach nur den kleinsten gemein-
samen Nenner fortschreiben, laufen zur Rationa-
litätsorientierung des Subsidiaritätsgrundsatzes
völlig konträr. Beispielsweise ist die unter Subsi-
diaritätserwägungen sinnvolle Vergemeinschaf-
tung zentraler Bereiche wie der Außen- und
Sicherheitspolitik bis heute politisch nicht kon-
sensfähig. Dagegen wäre die funktional erreichte
Vergemeinschaftung beispielsweise der Agrarpoli-
tik aus der Perspektive des Subsidiaritätsgedan-
kens auf europäischer Ebene nicht zu rechtfer-
tigen. Kurzum, in der politischen Praxis Europas
herrschen andere Gesetze als in der Welt der
Sozialphilosophie. Ist folglich die Anwendung des
Subsidiaritätsprinzips für den europäischen Inte-
grationsprozeß ungeeignet? Nicht generell. Es
kommt jedoch entscheidend darauf an, wofür und
wie der Grundsatz herangezogen wird.

II. Die Verankerung des Subsidiari-
tätsprinzips im EU-Vertrag

1. Divergierende Zielsetzungen und Instrumen-
talisierungsversuche

Die Bestrebungen zur Aufnahme des Subsidiari-
tätsprinzips in die Gemeinschaftsverträge gingen
im wesentlichen von den nationalen Regierungen
Großbritanniens, Deutschlands, den deutschen
Ländern sowie der EG-Kommission und dem
Europäischen Parlament aus. Die Chance zur
Durchsetzung ihrer mit dem Subsidiaritätsprinzip
verbundenen, divergierenden Vorstellungen bot
sich diesen europapolitischen Akteuren im Vor-
feld und während der im Dezember 1990 einberu-
fenen Regierungskonferenz zur Politischen Union.
Die Bundesregierung wollte, angetrieben durch
die Länderforderungen nach Erhaltung ihrer Rest-
kompetenzen und größerer europapolitischer Mit-
bestimmung, das Subsidiaritätsprinzip als Element
einer föderativen europäischen Grundordnung
festschreiben. Die britische Regierung lehnte jegli-
che föderative Ordnung für die Gemeinschaft ab
und sah im Subsidiaritätsprinzip ein wirksames
Mittel, den nach ihrer Ansicht exzessiven Verge-
meinschaftungsdrang der Kommission zu stoppen
und sogar Kompetenzen auf die nationale Ebene
zurückzuverlagern. Während der Regierungskon-
ferenz 1990/91 waren beide Regierungen trotz
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unterschiedlicher Zielsetzungen die treibende
Kraft zur Aufnahme einer Subsidiaritätsklausel in
den EG-Vertrag6 . Beim deutsch-britischen Bünd-
nis zur Verankerung des Subsidiaritätsprinzips
handelt es sich um eine der seltsamsten Sachkoali-
tionen in der europäischen Integrationsgeschichte.
Die beiden in Subsidiaritätsfragen am engagier-
testen auftretenden Regierungen verfolgten dabei
ganz unterschiedliche Ziele.

6 Vgl. W. Hilz (Anm. 2), S. 103 ff.
7 Vgl. Alberto Gil Ibanez, Spain and European Political
Union, in: Finn Laursen/Sophie Vanhoonacker (Hrsg.), The
Intergovernmental Conference on Political Union. In-
stitutional Reforms, New Policies and International Identity
of the European Community, Maastricht 1992, S. 108 ff.;
Christa van Wijnbergen, Ireland and European Political
Union, in: ebd., S. 133.
8 Jacques Delors, Das Subsidiaritätsprinzip (Beitrag zum
Kolloquium des Europäischen Instituts für öffentliche Ver-
waltung in Maastricht am 21.3. 1991), in: ders.. Das neue
Europa, München 1993, S. 164.

9 Vgl. W. Hilz (Anm. 2), S. 89 ff.; Pierre Pescatore, Europa-
taugliches Subsidiaritätsprinzip? Ein Irrweg der Unions-
politik, in: Neue Zürcher Zeitung vom 15. 10. 1991.
10 Zu Motiven und vielfältigen Formen interregionaler Zu-
sammenarbeit in Europa vgl. Rudolf Hrbek/Sabine Weyand,
Betrifft: Das Europa der Regionen: Fakten, Probleme, Per-
spektiven, München 1994, S. 43 ff.
11 Die Konferenz, an der Vertreter von 36 Ländern, Re-
gionen und autonomen Gemeinschaften aus 9 Ländern teil-
nahmen, tagte erstmals am 18./19. 10. 1989 in München. Auf
vier weiteren Treffen in den Jahren 1990 bis 1992 demon-
strierten die Teilnehmer die Ernsthaftigkeit ihrer Forde-
rungen. Die bereits seit 1985 existierende „Vereinigung der
Regionen Europas“ (VRE) schloß sich der Position der
Konferenz „Europa der Regionen“ an. Vgl. Entschließung
der Teilnehmer der Konferenz „Europa der Regionen“ am
19. 10. 1989 in München, in: Franz H. U. Borkenhagen/Chri-
stian Bruns-Klöss/Gerhard Memminger/Otti Stein (Hrsg.),
Die deutschen Länder in Europa. Politische Union und
Wirtschafts- und Währungsunion, Baden-Baden 1992, S. 251;
Joan Vallve i Ribera, „Europa der Regionen“: Zur Bedeu-
tung der Zusammenarbeit von Bundesländern und Regionen
im europäischen Integrationsprozeß, in: Bernhard Vogel/
Gunther H. Oettinger (Hrsg.), Föderalismus in der Bewäh-
rung. Die deutschen Länder vor der Herausforderung fort-
schreitender EG-Integration, Köln 1992, S. 127 f.
12 Zur Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips in der
Kompetenzordnung der Bundesrepublik und zum deutschen
Föderalismus siehe u. a. Josef Isensee, Idee und Gestalt des
Föderalismus im Grundgesetz, in: ders./Paul Kirchhof
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, Bd. IV: Finanzverfassung - Bundesstaatliche
Ordnung, Heidelberg 1990, S. 653; Ursula Münch, Entwick-
lung und Perspektiven des deutschen Föderalismus, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte, B 13/99, S. 3-11; Stefan Ulrich
Pieper, Subsidiarität. Ein Beitrag zur Begrenzung der Ge-
meinschaftskompetenzen, Köln u. a. 1994, S. 78 ff.
13 Im Hinblick auf die Zustimmungserfordernis der Länder
im bevorstehenden Ratifizierungsverfahren war die Bundes-

Die übrigen Regierungen standen den Forderun-
gen nach einem Subsidiaritätsartikel größtenteils
indifferent oder skeptisch gegenüber, da sie keine
klaren Vorstellungen vom Sinn des Prinzips hat-
ten. Während von französischer Seite die Nennung
in der Präambel als völlig ausreichend betrachtet
wurde, warnte eine Gruppe von „Netto-Empfän-
gerländern", bestehend aus Spanien, Irland, Grie-
chenland und Portugal, vor einer Instrumentalisie-
rung einer Subsidiaritätsregelung zur Behinderung
weiterer Integration im Sinne Großbritanniens.
Statt dessen forderten diese EG-Mitglieder als
Konsequenz der Subsidiarität eine Ausweitung der
Hilfsleistungen der Gemeinschaft für größere wirt-
schaftliche und soziale Kohäsion7 .

Die dritte treibende Kraft war die Kommission,
die sich unter Jacques Delors ebenfalls für die Auf-
nahme einer Subsidiaritätsklausel in die Gemein-
schaftsverträge stark machte - allerdings aus noch-
mals anderen Beweggründen. Die Gemeinschaft
sollte - gemäß dem Effizienzgrundsatz - all dieje-
nigen Aufgaben erledigen, die sie besser als die
Mitgliedstaaten erfüllen konnte. Kommissionsprä-
sident Delors sah im Subsidiaritätsprinzip ein Mit-
tel, um weitere Kompetenzen für die Gemein-
schaft zu gewinnen und die Position der EU-
Institutionen im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten
zu stärken. Denen warf er sogar vor, „daß das Sub-
sidiaritätsprinzip nur als Feigenblatt für den feh-
lenden Willen dient, bereits eingegangene Ver-
pflichtungen in die Tat umzusetzen“8 .

Für das Europäische Parlament bzw. die Europa-
parlamentarier stand zunächst auch die Hoffnung
im Vordergrund, durch eine effizienzorientierte
Subsidiaritätsklausel und die Ausweitung der

Gemeinschaftstätigkeit eigene Mitwirkungsrechte
im Rechtsetzungsprozeß dazuzugewinnen9 .

Hinzu kamen als vierte Kraft die Regionen. Sie
verfolgten in verschiedenen Gruppierungen und
Initiativen"10 mit der Forderung nach einer am
Erforderlichkeitskriterium orientierten europäi-
schen Subsidiaritätsregelung, in Kombination mit
einer eigenen Repräsentation auf EG-Ebene
sowie dem Klagerecht vor dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH), ihre Aufwertung innerhalb
des europäischen Integrationsprozesses. Die Re-
gionen brachten ihre Forderungen unter Führung
der deutschen Länder durch mehrere Konferenzen
unter dem Motto „Europa der Regionen“11 zum
Ausdruck. Paradox an der Argumentation der
deutschen Länder ist die Tatsache, daß sie eine
subsidiäre europäische Kompetenzordnung nach
dem Vorbild des deutschen Föderalismus forder-
ten, dessen „Unitarisierung“ sie innenpolitisch kri-
tisierten12. Es drängt sich der Eindruck auf, daß 
die Länder die europäische Subsidiaritätsdiskus-
sion über eine sinnvolle und notwendige Zu-
ständigkeitsverteilung vordringlich dazu nutzen 
wollten, um innenpolitisch Entscheidungskompe-
tenzen zurückzugewinnen13. Diese unvereinbaren
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Instrumentalisierungsversuche fanden auch in der
Form und Verständlichkeit der gemeinschaftlichen
Subsidiaritätsregelung ihren Niederschlag.

2. Unklarheiten der Maastrichter Subsidiaritäts-
regelung

Als allgemeinverbindlicher Grundsatz wurde die
Subsidiarität in die Präambel des Vertrages über
die Europäische Union vom 7. Februar 1992 aufge-
nommen. In ihr nahmen sich die Mitglieder vor,
„den Prozeß der Schaffung einer immer engeren
Union der Völker Europas, in der die Entschei-
dungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip
möglichst bürgernah getroffen werden, weiterzu-
führen“14. Diese Formulierung enthält die An-
deutungen, daß durch das Subsidiaritätsprinzip
zum einen größere Bürgernähe erreicht werde und
zum anderen Entscheidungen möglichst auf der
nationalen oder sogar subnationalen Ebene getrof-
fen werden sollen. Dabei entsteht der Eindruck,
die Regionen würden als Entscheidungsebene in
den Integrationsprozeß einbezogen15. Dies ist
jedoch nicht der Fall. Auch indirekt trifft diese
Vermutung nicht zu, da die Gemeinschaft keinen
Einfluß auf die innerstaatliche Kompetenzvertei-
lung nimmt.

regierung trotzdem gezwungen, die Länderpositionen in die
Regierungskonferenz miteinzubringen. Vgl. Helmut Dock-
ter, Die innerstaatliche Ratifikation. Mitwirkungsmöglich-
keiten der dritten Ebene, in: E H. U. Borkenhagen/Chr.
Bruns-Klöss/G. Memminger/O. Stein (Anm. 11), S. 161 ff.
Zur Ausweitung der Mitentscheidungsrechte der Länder
durch den neuen Art. 23 GG vgl. u. a. Peter Badura, Der
Bundesstaat Deutschland im Prozeß der europäischen In-
tegration. Vortrag vor dem Europa-Institut der Universität
des Saarlandes am 29. 6. 1993, Saarbrücken 1993, S. 6 ff.
14 Diese Formulierung wird fast identisch noch einmal in
Art. A Abs. 2 EUV wiederholt. Art. B EUV besagt, daß die
„Ziele der Union ... unter Beachtung des Subsidiaritäts-
prinzips, wie es in Artikel 3 b des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft bestimmt ist“, zu verwirklichen
sind.
15 Vgl. hierzu Christian Calliess, Das gemeinschafts-
rechtliche Subsidiaritätsprinzip (Art. 3 b EGV) als „Grund-
satz der größtmöglichen Berücksichtigung der Regionen“, in:
Archiv des öffentlichen Rechts, 12 (1996) 4, S. 132.

16 Vgl. Hans-Peter Kraußer, Das Prinzip begrenzter Er-
mächtigung im Gemeinschaftsrecht als Strukturprinzip des
EWG-Vertrages, Berlin 1991, S. 20 ff.; Helmut Lecheier. Das
Subsidiaritätsprinzip. Strukturprinzip einer europäischen
Union, Berlin 1993, S. 99.
17 Anders als in Art. 70 ff. GG der Bundesrepublik wird im
EG-Vertrag nicht weiter erläutert, um welche Politikbereiche
es sich dabei handelt. Vgl. Hermann-Josef Blanke, Norma-
tiver Gehalt und Justitiabilität des Subsidiaritätsprinzips nach
Art. 3 b EGV, in: Rudolf Hrbek (Hrsg.), Das Subsidi-
aritätsprinzip in der Europäischen Union. Bedeutung und
Wirkung für ausgewählte Politikbereiche. Baden-Baden 1995,
S. 100 f.; Jörn Pipkorn, Das Subsidiaritätsprinzip im Vertrag
über die Europäische Union - rechtliche Bedeutung und ge-
richtliche Überprüfbarkeit, in: Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht, 3 (1992) 22, S. 699.
18 Vgl. Günter Hirsch, Die Auswirkungen des Sub-
sidiaritätsprinzips auf die Rechtsetzungsbefugnis der Euro-

Die zentrale Norm des revidierten EG-Vertrages
zur Subsidiarität ist der neu aufgenommene
Art. 3 b. Die Einfügung im Abschnitt „Grund-
sätze“, am Anfang des Vertrages, unterstreicht die
Bedeutung der für den gesamten Vertrag verbind-
lichen Regelung, die wie folgt lautet:
„(1) Die Gemeinschaft wird innerhalb der Gren-
zen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befug-
nisse und gesetzten Ziele tätig.
(2 ) In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließ-
liche Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft
nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern

und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend erreicht werden können und daher
wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser
auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können.

(3 ) Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen
nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses
Vertrages erforderliche Maß hinaus.“

Der erste Absatz betont nochmals explizit den
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung,
der bereits in Art. 4 Abs. 1 Satz 2 EWG-Vertrag
enthalten war16. Das Subsidiaritätsprinzip kann
somit die der Gemeinschaft übertragenen Kompe-
tenzen nicht in Frage stellen und entfaltet somit
auch keine kompetenzverteilende Wirkung. Der
Kerngedanke des Prinzips, der sich auf die ver-
nünftige Verteilung von Kompetenzen, je nach den
Fähigkeiten der einzelnen Ebenen, bezieht, wurde
damit ausgeblendet! Von den Funktionen des Sub-
sidiaritätsprinzips wurde lediglich die der Kompe-
tenzausübungsregel verwirklicht.

Der zweite Absatz enthält das Subsidiaritätsprin-
zip im engeren Sinne und ist anzuwenden, wenn
keine ausschließliche Gemeinschaftskompetenz
vorliegt. Die Formulierung des Art. 3 b ist insofern
problematisch, als hierdurch die Unterscheidung
zwischen ausschließlichen und nicht-ausschließli-
chen Zuständigkeiten der Gemeinschaft einge-
führt wird, die es sonst nirgends im EG-Vertrag
gibt. Dieser Kompetenzbegriff läuft insofern ins
Leere, als kein System enumerativer Kompetenz-
verteilung in Form eines (positiven oder nega-
tiven) Kompetenzkatalogs für die EG existiert17.
Zwar gibt es einen Kernbestand an EG-Zuständig-
keiten, der sowohl durch die politische Praxis als
auch aufgrund von EuGH-Entscheidungen weitge-
hend unbestritten ist. Es sind die gemeinsame
Handelspolitik, die Festlegung des Zolltarifs und
des materiellen Zollrechts, die Erhaltung der
Fischereiressourcen und neuerdings die Währungs-
politik18. Darüber hinaus reklamiert die Kommis-
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sion die ausschließliche Gemeinschaftskompetenz
u. a. für die Vollendung des Binnenmarktes, die all-
gemeinen Wettbewerbsregeln sowie einen Groß-
teil der Verkehrspolitik, was jedoch höchst
umstritten ist19.

päischen Gemeinschaften. Vortrag vor dem Europa-Institut
der Universität des Saarlandes am 9. 5. 1995, Saarbrücken
1995, S. 8f.
19 In der Literatur taucht deshalb auch der aus dem deut-
schen Verfassungsrecht bekannte Begriff „konkurrierende“
Kompetenzen auf. Gemeint sind die Politikfelder, in denen
sowohl die Gemeinschaft als auch die Mitgliedsländer nicht
klar voneinander abgegrenzte Zuständigkeiten besitzen. Vgl.
hierzu Reimer von Borries, Das Subsidiaritätsprinzip im
Recht der Europäischen Union, in: Europarecht, 29 (1994) 3,
S. 273 ff.; Wernhard Möschei, Zum Subsidiaritätsprinzip im
Vertrag von Maastricht, in: Neue Juristische Wochenschrift,
46 (1993)47, S. 3026.
20 Vgl. Lord Mackenzie-Stuart, Subsidiarity - A Busted
Flush?, in: Deidre Curtin/David O’Keeffe (Hrsg.), Con-
stitutional Adjudication in European Community and Natio-
nal Law. Essays for the Hon. Mr. Justice T. F. O’Higgins,
Dublin 1992, S. 21; Thomas Bruha, Das Subsidiaritätsprinzip
im Recht der Europäischen Gemeinschaft, in: Alois Riklin/
Gerard Batliner (Hrsg.), Subsidiarität. Ein interdisziplinäres
Symposium, Vaduz 1994, S. 400.

21 Vgl. Schlußfolgerungen der Sondertagung des Europäi-
schen Rates der Staats- und Regierungschefs am 16. Oktober
1992 in Birmingham, in: Europa-Archiv, 47 (1992) 21, D
611 ff.
22 Vgl. Kommission der E. G., Das Subsidiaritätsprinzip.
Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische
Parlament, SEK (92) 1990 endg. vom 27. 10.1992.

Nachdem kein umfassender Konsens über die
Bereiche ausschließlicher Gemeinschaftskompe-
tenz vorliegt, ist auch die Reichweite des Anwen-
dungsbereichs der Subsidiaritätsklausel umstritten.
Weitere Unklarheit besteht über die Abwägung
zwischen Effektivitäts- und Erforderlichkeitskrite-
rium, die beide in Abs. 2 aufgenommen wurden.
Ein Tätigwerden der Gemeinschaftsorgane soll
demnach möglich sein, wenn die Mitgliedstaaten
eine Aufgabe nicht erfüllen können und die
Gemeinschaft gleichzeitig dazu besser in der Lage
ist. Wie dies vorab geklärt werden soll, bleibt aber
unklar.

Die verwirrende Kompetenzregelung mußte
geradezu Konflikte zwischen nationaler und EU-
Ebene über den Anwendungsbereich der Subsidia-
ritätsklausel des Art. 3 b provozieren. Ein weiterer
Grund, warum die Subsidiaritätsklausel des Maas-
trichter Vertrages Raum für politische Spekulatio-
nen und Instrumentalisierungsversuche bot, war
ihre unklare rechtliche Kontrolle. Grundsätzlich
ist der EuGH für die Überprüfung aller Vertrags-
inhalte zuständig. Die gerichtliche Überprüfung
einer Gemeinschaftsmaßnahme auf ihre Verein-
barkeit mit Art. 3 b war dadurch gegeben. Dem
EuGH wurden jedoch keine justitiablen Maßstäbe
an die Hand gegeben, nach denen er den umstrit-
tenen Artikel zukünftig auslegen sollte. Damit war
absehbar, daß bei Streitfällen eine Einzelfallprü-
fung erfolgen mußte, ob ein Gemeinschaftshan-
deln gerechtfertigt ist. Die Kritik richtete sich v. a.
gegen das Abwälzen der Interpretationslast und
damit der Verantwortung für letztlich politische
und nicht rechtliche Fragen auf den Gerichtshof20”.

III. Ringen um die „richtige“ Sub-
sidiaritätsinterpretation und das Sub-

sidiaritätskonzept von Edinburgh

Die aufgezeigten Probleme führten dazu, daß sich
eine intensive Diskussion zwischen nationalen
Regierungen und Vertretern der EG-Institutionen
über die „richtige“ Anwendung des Subsidiaritäts-
prinzips auf EG-Ebene entwickelte. Während des
schwierigen Ratifizierungsprozesses des Maas-
trichter Vertrages waren es wieder die Regierun-
gen Kohl und Major, die die öffentlichkeitswirk-
same Diskussion um die „richtige“ Anwendung
der Subsidiaritätsregelung des EU-Vertrages ent-
scheidend prägten. Die britische Regierung, die
im zweiten Halbjahr 1992 auch die EG-Präsident-
schaft innehatte, nutzte die nach dem negativen
dänischen Referendum vom 2. Juni 1992 schlagar-
tig um sich greifende integrationsskeptische Stim-
mung für ihre nationalen Ziele aus. Auf einem
eigens dafür einberufenen Sondergipfel des Euro-
päischen Rates am 16. Oktober 1992 in Birming-
ham wurde das Subsidiaritätsprinzip kurzerhand
zum „Grundsatz der Bürgernähe“ umgewidmet
und zum Schutzschild gegen Brüsseler Regulie-
rungswut gekürt. Der europapolitisch aufge-
schreckten Öffentlichkeit wurde der bis dahin 
weitgehend unbekannte Grundsatz als das Allheil-
mittel gegen bürgerferne europäische Bürokratie
und die schleichende Entmachtung der National-
staaten „verkauft“. Mit der Stilisierung zum
„Rettungsanker“ für den Maastrichter EU-Ver-
trag setzte sich die britische Regierung und ihr
integrationshemmendes Subsidiaritätsverständnis
durch, zumal dies von den Regierungen Frank-
reichs und Deutschlands weitgehend mitgetragen
wurde21 .

Gegen diese einseitige, aber wirkungsvolle Ausle-
gung der EU-Subsidiaritätsklausel konnten sich
auch die anderen Akteure kaum wehren, obwohl
die Kommission - v. a. unterstützt durch die Regie-
rungen Spaniens, Griechenlands, Irlands und der
Benelux-Staaten - eine allzu integrationshem-
mende Interpretation des umstrittenen Grundsat-
zes zu verhindern versuchte22 . Bei der Tagung des
Europäischen Rates im Dezember 1992 in Edin-
burgh einigten sich die nationalen Regierungen
und die Kommission nach monatelangen, kontro-
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versen Diskussionen über die Auslegung des
Art. 3 b schließlich auf ein „Gesamtkonzept für die
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des
Artikels 3 b. . .“23 . Hierin stellten sie fest, daß das
Prinzip dazu beiträgt, „daß die nationale Identität
der Mitgliedstaaten gewahrt und ihre Befugnisse
erhalten bleiben. Es bezweckt, daß Beschlüsse im
Rahmen der Europäischen Union so bürgernah
wie möglich gefaßt werden24.“ Die Teilnehmer
betonten auch, daß eine einseitige Auslegung des
Grundsatzes nicht angemessen sei: „Die Subsidia-
rität ist ein dynamischer Grundsatz, der im Licht
der Vertragsziele angewandt werden sollte. Sie
gestattet eine Ausweitung der Tätigkeit der
Gemeinschaft, wenn die Umstände es verlangen,
und umgekehrt auch deren Beschränkung oder
Ausstattung, wenn sie nicht mehr gerechtfertigt
ist.“25’ Neben einem jährlich an das Parlament und
den Rat zu übermittelnden „Subsidiaritätsbe-
richt“ muß die Kommission - als zentrale Ver-
pflichtung - jedem neuen Vorschlag eine Sub-
sidiaritätsbewertung beifügen, die Rat und
Parlament zu überprüfen und gegebenenfalls zu
beanstanden haben26 .

23 Vgl. Schlußfolgerungen der Tagung des Europäischen
Rates der Staats- und Regierungschefs am 11. und 12. De-
zember 1992 in Edinburgh (Auszug), in: Europa-Archiv, 48
(1993) 1, Anlage l,D7ff.
24 Ebd., Anlage 1, D 7.
25 Ebd., Anlage 1, D 8.
26 Diese Überprüfung der „erfolgreichen Anwendung des
Subsidiaritätsprinzips“ sollte gemäß einer „Interinstitutio-
nellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Kommission über die Verfahren zur An-
wendung des Subsidiaritätsprinzips“ erfolgen, die die Organe
am 25. 10. 1993 unterzeichneten. Vgl. Europa Dokumente
vom 4. 11. 1993 (Nr. 1857), S. 3f.
27 Vgl. Schlußfolgerungen der Tagung des Europäischen
Rates (Anm. 23), Anlage 2, D 12 ff. Das gleiche kündigte die
Kommission auch für die Überprüfung des bestehenden Ge-
meinschaftsrechts an, das sie entschlacken und vereinfachen
wollte.

28 Vgl. Martin Große Hüttmann, Das Subsidiaritätsprinzip
in der EU. Eine Dokumentation, mit einer Einführung zum
Bedeutungsgehalt und zur Rezeption dieses Prinzips, Tü-
bingen 1996.
29 Zu den Überlegungen, die Zuständigkeiten innerhalb
des Mehrebenensystems der Europäischen Union durch
Kompetenzkataloge abzugrenzen, vgl. Christian Kirchner,
Competence Catalogues and the Principle of Subsidiarity in a
European Constitution, in: Constitutional Political Economy,
8(1997) 1,S. 71 ff.
30 Vgl. Stellungnahme des Ausschusses der Regionen über
die „Revision des Vertrags über die Europäische Union“ vom
21.4. 1995 - Entschließung, in: Mathias Jopp/Otto Schmuck
(Hrsg.), Die Reform der Europäischen Union: Analysen -
Positionen - Dokumente zur Regierungskonferenz 1996/97,
Bonn 1996, S. 138f.

Die Regierungen Deutschlands und Großbritan-
niens setzten mit diesem Konzept ihre Vorstellung
von einer Subsidiaritätsinterpretation durch, die es
der Kommission erheblich erschwerte, den Vorrang
der Gemeinschaftsebene bei der Erfüllung einer
Aufgabe zu begründen. Die Kommission bekräf-
tigte ihren Willen, Gemeinschaftsinitiativen auf das
Notwendigste zu beschränken, indem sie bereits in
Edinburgh eine erste, vorläufige Liste mit geplan-
ten Gemeinschaftsrechtsakten vorlegte, die sie ent-
weder komplett zurückzuziehen oder zumindest in
weniger regelungsintensiver Form umzusetzen
beabsichtigte, weil sie nicht ausreichend gerechtfer-
tigt schienen. Außerdem kündigte sie an, Vor-
schläge, die zu viele Detailvorschriften enthielten,
zu überarbeiten und Harmonisierungspläne techni-
scher Vorschriften zugunsten einer gegenseitigen
Anerkennung zurückzustellen27 . Die Kommission

wandte also die Erforderlichkeits- (Art. 3 b Abs. 2 )
und die Proportionalitätsprüfung (Art. 3 b Abs. 3)
auch rückwirkend an. Damit hatte sie gegenüber
den Skeptikern demonstriert, daß sie zu einer
kritischen Selbstprüfung ihrer Initiativen, unter
Anwendung eines als „Übermaßbremse“ funktio-
nierenden Subsidiaritätsprinzips, bereit war.

IV. Weitere Instrumentalisierungs-
versuche des Subsidiaritätsprinzips

vor und nach Amsterdam

Mit der Einigung auf das Subsidiaritätskonzept
von Edinburgh existierte eine Kompromißformel,
mit der die Verfechter einer integrationsbremsen-
den Auslegung des Prinzips leben konnten und die
Gemeinschaftsinstitutionen leben mußten. Im
Zusammenhang mit der Regierungskonferenz, die
auf dem Amsterdamer Gipfel im Juni 1997 abge-
schlossen wurde, stand das Subsidiaritätsprinzip
noch einmal im europäischen Rampenlicht. Seine
Konkretisierung wurde von vielen Regierungen
als wichtige Aufgabe der Regierungskonferenz
genannt und fand in fast allen Stellungnahmen
zur Weiterentwicklung der EU Berücksichti-
gung28 .

Die einzige europapolitische Akteursgruppe, die
sich vehement für eine Änderung des Art. 3 b
EG-Vertrag und der daran anknüpfenden Praxis
aussprach, waren die Länder und Regionen,
repräsentiert durch den Ausschuß der Regionen.
Die Forderungen bezogen sich in erster Linie auf
die Nennung der regionalen und lokalen Ebene
im Art. 3 b, die klare Abgrenzung der Zustän-
digkeiten durch Kompetenzlisten29 sowie eine
weitere Aufwertung des Ausschusses der Regi-
onen30 .
Zwar fand das Ansinnen zur noch konsequenteren
Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips die grund-
sätzliche Unterstützung durch die Regierungen
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Deutschlands und Österreichs31 . Es gab jedoch
nicht die von den Regionalvertretern erhoffte
„Koalition der Föderalisten“, d. h. derjenigen Mit-
gliedstaaten, die bereits fortgeschrittene födera-
tive Strukturen entwickelt haben.

31 Vgl. Regierungserklärung, abgegeben von Bundes-
kanzler Helmut Kohl vor dem Deutschen Bundestag am 7.12.
1995: „Aktuelle Fragen der Europapolitik“, in: M. Jopp/O.
Schmuck, ebd., S. 148 f.; „Regierungskonferenz 1996 - Öster-
reichische Grundsatzpositionen“, Wien vom 26. 3. 1996, in:
ebd., S. 211.
32 Vgl. Christian Franck, La Belgique, in: Rudolf Hrbek
(Hrsg.), Die Reform der Europäischen Union: Positionen und
Perspektiven anläßlich der Regierungskonferenz, Baden-Ba-
den 1997, S. 46.
33 Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Kö-
nigreichs Spanien, „Regierungskonferenz - Diskussions-
grundlagen der spanischen Regierung“; Generalsekretariat
des Rates der Europäischen Union, Mai 1995, Dok. SN 1709/
95, in: M. Jopp/O. Schmuck (Anm. 30), S. 194.
34 Vgl. Vertrag von Amsterdam: Text und Konsolidierte
Fassungen des EG- und EU-Vertrags, mit einer Einführung
von Angela Bardenhewer. Baden-Baden 1997, S. 133 ff.; Me-

lanie Piepenschneider, Der Vertrag von Amsterdam. Analyse
und Bewertung. Sankt Augustin 19972, S. 42 ff.
35 Brief des deutschen Bundeskanzlers und des französi-
schen Staatspräsidenten, Helmut Kohl und Jacques Chirac, an
den Vorsitzenden des Europäischen Rates, den britischen
Premierminister Tony Blair, veröffentlicht am 9. 6. 1998 in
Bonn, in: Internationale Politik, 53 (1998) 9, S. 90. Siehe auch
Erklärung der Bundesregierung zum Europäischen Rat in
Cardiff, abgegeben von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl vor
dem Deutschen Bundestag am 18. 6. 1998, in: Bulletin des
Presse- und Informationsamts der Bundesregierung, Nr. 44
.vorn 22. 6. 1998, S. 581 f.
36 Nach der Abwahl Helmut Kohls als Bundeskanzler kam
es nicht dazu. Der EU-Gipfel am 24725. 10. 1998 in Pört-
schach widmete sich v. a. den Herausforderungen der EU-
Osterweiterung. Vgl. Das Parlament vom 6713.11. 1998.
37 Vgl. Marcell von Donat, Das Subsidiaritätsprinzip in der
Europäischen Union aus der Perspektive der Europäischen
Kommission, in: Rudolf Hrbek (Hrsg.), Das Sub-
sidiaritätsprinzip in der Europäischen Union. Bedeutung und
Wirkung für ausgewählte Politikbereiche, Baden-Baden 1995,
S. 9.

Die belgische Regierung, als Vertreter eines föde- 
ralisierten Bundesstaates, betonte einerseits die
zentrale Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips für 
das Verhältnis zwischen EU, Zentralstaat und
Regionen, sie lehnte anderseits aber eine Ände-
rung des Subsidiaritätsartikels in ihrer Stellung-
nahme zur Regierungskonferenz explizit ab. Auch
gegen einen Kompetenzkatalog sprach sie sich aus,
da er ihrer Meinung nach dem dynamischen und
evolutiven Charakter des Integrationsprozesses
zuwiderlief32 .

Die spanische Regierung wurde in ihrer Stellung-
nahme sogar noch deutlicher, als sie vor der schäd-
lichen Wirkung einer weiteren Instrumentalisie-
rung des Art. 3 b warnte: „Die Subsidiarität darf
keinesfalls zu einer Waffe werden, mit der die
Befugnisse, die bereits auf die Union übergegan-
gen sind, beschnitten werden.“33 Die meisten
Regierungen sprachen sich gegen weitere Verän-
derungen des Art. 3 b und damit gegen den Ver-
such einer klareren Kompetenzabgrenzung im
europäischen Mehrebenensystem aus.

Der Kompetenzsog der Kommission war gestoppt,
ohne daß die regionale Ebene europaweit davon
profitiert hätte. Für eine weitere „Fesselung“ der
Kommission, die Schwächung der Gemeinschafts-
ebene und eine substantielle Aufwertung der
Regionen gab es keine Mehrheit. Insofern trafen
die geringfügigen Änderungen durch die Auf-
nahme des Edinburgher Subsidiaritätskonzeptes
als „Protokoll über die Anwendung der Grund-
sätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßig-
keit“34 in den Amsterdamer Vertrag auf allge-
meine Zustimmung.

Den vorerst letzten Versuch, das Subsidiaritäts-
prinzip in einer breiteren europäischen Öffentlich-
keit zu diskutieren, stellte der gemeinsame Brief
von Helmut Kohl und Jacques Chirac zum EU-
Gipfel von Cardiff im Juni 1998 dar. Hierin forder-
ten die beiden Autoren eine noch striktere Beach-
tung des Subsidiaritätsprinzips innerhalb der EU
und verwehrten sich explizit gegen „die Zielset-
zung europäischer Politik ..., einen europäischen
Zentralstaat, das heißt ein zentralistisch aufgebau-
tes Europa zu begründen“35 . Sogar ein EU-Son-
dergipfel im Oktober 1998 sollte die Thematik
erneut behandeln36 !

V. Auswirkungen des Subsidiaritäts-
prinzips auf den Integrationsprozeß

1. Veränderungen im Verhältnis der EU-Institu-
tionen zu den Mitgliedstaaten?

Da es in der föderativen Ordnung der EU keine 
klar gezogenen Zuständigkeitsgrenzen gibt, versu-
chen die Gemeinschaftsorgane und die Mitglieds-
länder seit jeher in einer Art kontinuierlichem
Machtkampf, das Verhältnis zwischen Eigenstän-
digkeit der Union und Sicherung nationaler (Rest-)
Souveränität zu ihren Gunsten zu beeinflussen37 .
Entsprechend der schwankenden Integrations-
bzw. Vergemeinschaftungsbereitschaft sind Verän-
derungen in der Gemeinschaftsordnung etwas
ganz Normales; sie sind notwendiger Ausdruck des
Prozeßcharakters der europäischen Integration. Es
stellt sich somit die Frage, inwiefern das Subsidia-
ritätsprinzip sich hierauf ausgewirkt hat.

Aus Politik und Zeitgeschichte B 21 -22/99 34



Die Gemeinschaftsorgane waren nach Art. 190
EG-Vertrag auch bisher schon verpflichtet, Ver-
ordnungen, Richtlinien und Entscheidungen mit
Gründen zu versehen und die rechtliche Grund-
lage dafür anzugeben. Mit der Einführung des
Art. 3 b und der Diskussion um das Subsidiaritäts-
prinzip hat sich der Begründungszwang v. a. für die
Kommission und ihre Vorschläge erheblich vergrö-
ßert. Neben den Gründen für eine vorgeschlagene
Gemeinschaftsmaßnahme sind die nachvollzieh-
baren Erwägungen für ihre Notwendigkeit nach
Art. 3 b Abs. 2 darzulegen. Dies trifft zwar nur auf
die Bereiche zu, die nicht in die ausschließliche
Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen. Aufgrund 
der Unsicherheit bei der Abgrenzung der Kompe-
tenzen ist die Subsidiaritätsprüfung aber zur Rou-
tine bei fast allen Gemeinschaftsmaßnahmen
geworden. Offiziell lautet die Kommissionsformel
zur Wirkung des Subsidiaritätsprinzips für die EU
„Weniger, aber besser handeln“. Begründungen
hinsichtlich der Notwendigkeit und Zulässigkeit
einer Gemeinschaftsmaßnahme unter Subsidiari-
tätsgesichtspunkten sind zur Normalität geworden,
da die Dienststellen der Kommission dazu ange-
halten wurden, alle Entwürfe einem „Subsidia-
ritäts- und Verhältnismäßigkeitstest“ zu unter-
ziehen.

Die nationalen Regierungen wachen mit Argus-
augen darüber, daß die Entwürfe und beschlosse-
nen EG-Maßnahmen ausreichende Begründungen
enthalten und die Kommission keine ungerechtfer-
tigten Initiativen startet38 . Kommissionspräsident
Santer hat jedoch angesichts der Kohl-Chirac-Initia-
tive vom Juni 1998 deutlich gemacht, daß das
Subsidiaritätsprinzip nicht dazu führen dürfe, daß 
jegliche Initiativen auf Gemeinschaftsebene unter-
bleiben'39. Eine weitere Konsequenz aus der hefti-
gen europäischen Subsidiaritätsdiskussion ist die
„freiwillige Selbstbeschränkung“ der Kommission
bei der Wahl der Gemeinschaftsmaßnahmen. Unter
Bezugnahme auf den größeren Gestaltungsspiel-
raum für die EU-Mitglieder bei der Ausformung
und der besseren Vereinbarkeit mit dem Subsidiari-
tätsgedanken gilt die Richtlinie, die zwar hinsicht-
lich ihrer Zielsetzung, nicht aber in bezug auf das zu
wählende Mittel verbindlich ist, als die vorzuzie-
hende Maßnahme. Gerade die EU-Kommission
versucht angesichts der massiven Vorwürfe der
europäischen Überregulierung durch das Abgehen
vom Instrument der Verordnung, die unmittelbar

38 In der Bundesrepublik geben sowohl Bundesregierung
als auch Bundesrat jährlich eine Stellungnahme zur Ein-
haltung des Subsidiaritätsprinzips in der EU ab, in der sie ihre
Kritik und deren Wirkung zusammenfassen. Vgl. Jürgen
Kühling, Subsidiaritätsbericht 1997 der Bundesregierung, in:
Zeitschrift für Gesetzgebung, 13 (1998) 3, S. 271 ff.
39 Vgl. Interview mit EU-Kommissionspräsident Jacques
Santer, in: Das Parlament vom 30. 10. 1998.

40 Vgl. Sir Leon Brittan, Subsidiarity in the Constitution of
the European Community, in: Europe Documents vom 18. 6.
1992 (No. 1786), S. 3; anders aber Joachim Starbatty, Die Ad-
ministration: Was und wie bestimmt „Brüssel“ tatsächlich?
Wege gegen bürokratische Ausuferung, in: Rupert Scholz
(Hrsg.), Deutschland auf dem Weg in die Europäische Union:
Wieviel Eurozentralismus - wieviel Subsidiarität?, Köln 1994,
S. 48.
41 In einem eindrucksvollen Bild bringt dies Joseph Weiler
(Fin de Siecle Europe, in: Renaud Dehousse [Hrsg.], Europe
after Maastricht: an ever closer Union?, München 1994,
S. 213) zum Ausdruck: „Maastricht has thrown out the supra-
national water without waiting for the baby to get in the
bath.“
42 Vgl. Armin von Bogdandy, Supranationale Union als
neuer Herrschaftstypus: Entstaatlichung und Vergemein-
schaftung in staatstheoretischer Perspektive, in: Integration,
16 (1993) 4, S. 216f.; Markus Jachtenfuchs/Beate Kohler-
Koch (Hrsg.), Europäische Integration, Opladen 1996.

in jedem Mitgliedsland gilt, Vertrauen zurückzuge-
winnen.

Die bisherige Diskussion um die Anwendung des
Subsidiaritätsprinzips in der EU hat unmißver-
ständlich klargemacht, daß die Zeit der dynami-
schen Integration durch Ausnutzung der Spiel-
räume durch die Kommission beendet ist. Das
Ergebnis der Detaildebatten, das im Subsidiari-
tätskonzept von Edinburgh, dem interinstitutionel-
len Abkommen zwischen Kommission, Rat und 
Parlament und schließlich im Subsidiaritätsproto-
koll des Amsterdamer Vertrages zum Ausdruck 
kommt, schreibt faktisch ein Vetorecht jedes Mit-
gliedstaates gegen eine vertragsimmanente Kom-
petenzerweiterung der Gemeinschaft fest. Damit
gewinnt das intergouvernementale Prinzip ein kla-
res Übergewicht gegenüber dem supranationalen.
Die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips in den
europäischen Verträgen und die anschließende
Diskussion markieren somit den Wendepunkt von
der Duldung einer immanenten Evolution der
Gemeinschaft zur Dominanz nationaler Entschei-
dungsvorbehalte40 .

Die Stärkung des intergouvernementalen Prinzips
erfolgte - aus der Sicht der meisten Regierungen -
aus der Notwendigkeit heraus, den skeptisch
gewordenen Bürgern zu demonstrieren, daß die
schleichenden Kompetenzverluste an „Brüssel“
der Vergangenheit angehören und nationale Inter-
essen wieder stärker gewichtet werden. Zwar kön-
nen die Mitgliedstaaten nicht, wie bis zur Lan-
cierung des Binnenmarktprogramms vielfach
praktiziert, die existierenden Gemeinschaftspoliti-
ken blockieren. Aber die Berufung auf Art. 3 b mit
der Behauptung, daß nationale Zuständigkeiten
durch eine Gemeinschaftsmaßnahme erheblich
tangiert würden, kann eine dynamische Weiterent-
wicklung des acquis communautaire seit Maas-
tricht behindern41 . Die drängende Frage, wie die in
einem Mehrebenensystem eng miteinander ver-
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flochtenen Gesellschaften Westeuropas die kom-
plexen Herausforderungen bewältigen können,
blieb beim gemeinschaftlichen Subsidiaritätsstreit
unbeantwortet - sie wurde nicht einmal gestellt43 .

43 Zu den Problemen und Lösungsansätzen vgl. Daniel
Bell, The World in 2013, in: Dialogue, 3 (1988), zit. in: R.-O.
Schultze (Anm. 5), S. 226; Centre for European Policy Re-
search (Hrsg.), Making sense of subsidiarity, London 1993.
44 Vgl. Bericht der Kommission an den Europäischen Rat
über die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips im Jahre
1994, KOM (94) 533 endg. vom 25. 11. 1994; Zwischenbericht
der Kommission an den Europäischen Rat über die Anwen-
dung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit, CSE (96) 2 endg. vom 12. 6. 1996.

45 Dies sagt jedoch nichts über die Art des Föderalismus,
zentralisiert oder dezentralisiert, aus. Vgl. Ferdinand Graf
Kinsky, Föderalismus: ein gesamteuropäisches Modell, Bonn
1995; Heinz Laufer/Thomas Fischer, Föderalismus als Struk-
turprinzip für die Europäische Union, Gütersloh 1996.
46 Vgl. Urteil über die Verfassungsbeschwerden gegen den 
Vertrag von Maastricht, verkündet in Karlsruhe am 12.10.
1993, 2 BvR 2134/92; 2 BvR 2159/92. Siehe hierzu auch
Volkmar Götz, Das Maastricht-Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts, in: Juristen Zeitung, 48 (1993) 22,
S. 1081 ff.; Klaus Stüwe, Der Staatenbund als Europäische
Option. Föderative Entwicklungsperspektiven der Europäi-
schen Union, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 1-2/99,
S. 22-31.
47 Vgl. Udo Bullmann (Hrsg.), Die Politik der dritten
Ebene: Regionen im Europa der Union, Baden-Baden 1994;
Rudolf Hrbek, Die Regionen in der Europäischen Union, in:
Heinrich Schneider/Wolfgang Wessels (Hrsg.), Föderale
Union - Europas Zukunft?, München 1994, S. 123 ff.; Franz-
Ludwig Knemeyer (Hrsg.), Europa der Regionen - Europa
der Kommunen. Wissenschaftliche und politische Bestands-
aufnahme und Perspektive, Baden-Baden 1994.
48 Der Ausschuß der Regionen (AdR) hatte als reines
Konsultationsorgan nicht die Stellung und Kompetenzen be-
kommen, die die deutschen Länder und anderen Regionen
sich erhofft hatten. Gleichzeitig waren die deutschen Län-
dervertreter über die praktisch nicht vorhandene „Schlag-
kraft“ des AdR als europäische Repräsentanz der „dritten
Ebene“ ernüchtert, die jedoch angesichts der politischen Un-
gleichgewichtigkeit der „Regionen“ nicht überraschen
konnte. Siehe hierzu auch Kurt Scheiter/Joachim Wuerme-
ling, Europa der Regionen. Eine Idee gewinnt Gestalt, Mün-
chen 1995, S. 97 ff.

Die Zahl der neuen Kommissionsvorschläge, die
entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
vielfach nur noch aus Rahmenvorschriften
bestehen, ist von 61 im Jahr 1990 über im Jahr
1993 auf 25 Vorschläge 1995 - u. a. „binnen

48

-
marktbedingt“ - stark zurückgegangen. Zugleich
setzte die Kommission ihre 1992 in Edinburgh
begonnene Politik fort und zog eine Vielzahl an
schon existierenden Vorschlägen für Gemein-
schaftsmaßnahmen an den Rat zurück. Damit
signalisiert die Kommission ihre Bereitschaft, maß-
zuhalten und ihre Aktivitäten auf das absolut Not-
wendige zu beschränken. Mit der Arbeit an einem
Programm zur Vereinfachung des bestehenden
Rechts geht sie sogar über die geforderten Schritte
hinaus.

Neben der quantitativen Zurückhaltung der Kom-
mission mit Vorschlägen hat sich aufgrund des
Subsidiaritätsgedankens auch die Art der Informa-
tionspolitik über geplante Vorhaben geändert.
Dabei spielt die vorherige Konsultation eine wich-
tige Rolle. Noch bevor die Kommission einen Vor-
schlag an den Rat leitet, erfolgt einerseits eine
„offene Konsultation“ über die Veröffentlichung
von „Grünbüchern“ und „Weißbüchern“ zu den
geplanten Regelungsmaterien, die sich an die
interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Ver-
bände richtet. Andererseits werden gezielte Kon-
sultationen der Mitgliedstaaten und zuständiger
Kreise durchgeführt, um Bedenken noch vor der
Übermittlung eines Vorschlages an den Rat aus-
räumen zu können oder bei erheblichen Wider-
ständen weitere Initiativen zu unterlassen.

Durch Vorabkonsultationen öffnete die Kommis-
sion den gemeinschaftsinternen Meinungsbil-
dungsprozeß entsprechend den Forderungen nach
mehr Offenheit und Transparenz. Daß die Arbeit
der Kommission durch nationale (Subsidiaritäts-)
Vorbehalte frühzeitig beeinflußt werden kann,
beeinträchtigt ihre Unabhängigkeit, entspricht
aber den realen Machtverhältnissen in der EU44 .

2. Föderalisierung bzw. Regionalisierung der EU?

Die Europäische Union hat mit ihrer Kompetenz-
verteilung auf verschiedene Ebenen de facto eine
föderative Ordnung. In die klassischen föderali45 -
stischen Kategorien des Staatenbundes oder Bun-
desstaates läßt sich die EU jedoch schlecht ein-
ordnen, da es sich um eine völlig eigenständige
Integrationsform handelt. Sie ist mehr als ein
schlichter Staatenbund, aber auch kein föderativer
Staat. Bei der Einordnung in die Skala föderalisti-
scher Spielarten bringt auch die Wortschöpfung
des „Staatenverbundes“, wie sie das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Maastricht-Urteil vom
12. Oktober 199346 vollzogen hat, nichts Neues.

Zwar sind Länder, Regionen und autonome
Gemeinschaften heute europaweit als eine wich-
tige Handlungseinheit im Zusammenspiel mit
Nationalstaaten und EU unbestritten47 . Dieser
wachsenden Bedeutung subnationaler Einheiten
zollten die EU-Mitglieder mit der Institutionalisie-
rung des Konsultativgremiums „Ausschuß der
Regionen“ durch Art. 198a-c EG-Vertrag auch
ihren Tribut. Mit der sowohl während der Regie-
rungskonferenz 1990/91 als auch 1996/97 unter
Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip geäußerten
Forderung nach einer obligatorischen Beteiligung
regionaler Akteure am gemeinschaftlichen Ent-
scheidungsfindungsprozeß konnten die Regionen
sich jedoch nicht durchsetzen48.
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Hierfür gibt es handfeste Gründe: 1. Rechtlich
betrachtet, kennt die Gemeinschaft nur die Natio-
nalstaaten als Ansprechpartner; die Staatsstruktu-
ren jedes Mitgliedslandes sind für die Gemein-
schaft unerheblich. 2. Die Gemeinschaft besitzt
keine Zuständigkeiten für die Beeinflussung des
Verhältnisses der Mitgliedstaaten zu ihren nachge-
ordneten Gebietskörperschaften - weder im Hin-
blick auf innerstaatliche Belange noch auf die
außenpolitischen Kompetenzen. 3. Die Mitglied-
staaten müßten sich zu Recht wehren, würden
europäische Regelungen geschaffen, die ihre ver-
fassungsmäßigen Strukturen beeinflussen würden.
4. In den EU-Mitgliedsländern gibt es keine mit-
einander vergleichbaren, rechtlich gleichberechtig-
ten Regionen49 . Würde die Gemeinschaft den 
ungleichen subnationalen Einheiten trotzdem eine
europäische Rechtspersönlichkeit zugestehen,
müßten sich deutsche, belgische, spanische oder
österreichische Regionalrepräsentanten dagegen
zur Wehr setzen. Die demokratisch legitimierten,
innerstaatlich mit eigenen Rechten ausgestatteten
Gebietskörperschaften föderaler Länder würden
mit regionalen Verwaltungseinheiten aus zentrali-
sierten Mitgliedstaaten - wie in Großbritannien
oder Dänemark - rechtlich gleichgestellt. Letztere
sind zur Interessenvertretung „ihrer“ Region aber
weder legitimiert noch ermächtigt.

49 Vgl. Christian Engel, Regionen in der EG: rechtliche
Vielfalt und integrationspolitische Rollensuche. Gutachten
im Auftrag der Staats- und Senatskanzleien der Länder, Bonn
1993.
50 Zu den Defiziten und Gegenmaßnahmen vgl. Edgar
Grande, Demokratische Legitimation und europäische In-
tegration, in: Leviathan, 24 (1996) 3. S. 339 ff.; Andreas Mau-
rer, Demokratie in der Europäischen Union nach Am-

sterdam, in: Internationale Politik und Gesellschaft, (1997) 4,
S. 425 ff.
51 Daran ändert auch der indirekt durch das Europäische
Parlament (EP) erstmals im März 1999 erzwungene Rücktritt
der EU-Kommission nichts. Der gescheiterte Mißtrauens-
antrag des EP vom Januar 1999 hat gezeigt, daß das In-
strumentarium zur Kontrolle der Kommission des „alles oder
nichts“ schlecht dosiert ist.
52 Vgl. Peter Graf Kielmannsegg, Integration und Demo-
kratie, in: M. Jachtenfuchs/B. Kohler-Koch (Anm. 42), S. 57ff.
53 Zu Referendumsforderungen sowie generellen Einsatz-
möglichkeiten siehe Heidrun Abromeit, Ein Vorschlag zur
Demokratisierung des europäischen Entscheidungssystems,
in: Politische Vierteljahresschrift, 39 (1998) 1. S. 80 ff.; Wolf-
gang Luthardt, European Integration and Referendums:
Analytical Considerations and Empirical Evidence, in: Alan

3. Ein Schritt zu mehr Legitimität und Bürger-
nähe der EU?

Die Initiativen zur Aufnahme des Subsidiaritäts-
prinzips in die Gemeinschaftsverträge und die
Konkretisierungsdiskussion seit 1992 wurden u. a.
durch die Behauptung gerechtfertigt, dadurch
könne die Gemeinschaft den Bedürfnissen nach
bürgernahen und demokratisch legitimierten Ent-
scheidungen besser entsprechen. Es stellt sich die
Frage, ob die gemeinschaftliche Subsidiaritätsklau-
sel an dem offensichtlichen Demokratie- und Legi-
timationsdefizit der Gemeinschaftsentscheidungen
etwas ändern konnte. Bemängelt wird sowohl die
unzureichende demokratische Legitimation der
Gemeinschaftsorgane als auch die schwache
demokratische Kontrolle des Entscheidungspro-
zesses. Dieser Mangel an Legitimation ist das
Ergebnis der Vergemeinschaftung von Souveräni-
tätsrechten ohne die gleichzeitige demokratische
Verantwortlichkeit und Verantwortbarkeit für
Entscheidungen°. Während der Ministerrat über50

die nationalen Parlamente indirekt demokratisch
kontrolliert und legitimiert ist und das Europä-
ische Parlament über die Wahlen, scheint die
Kommission nur sich selbst verantwortlich zu
sein51.

Auch die generelle Undurchsichtigkeit des Wil-
lensbildungs- und Entscheidungsprozesses im
„institutioneilen Bermudadreieck“ Kommission -
Parlament - Rat stellt ein demokratisches Manko
dar. Desweiteren fehlen diejenigen Elemente, die
den Politikbildungsprozeß nach westlichen Demo-
kratievorstellungen darüber hinaus ausmachen:
ein dichtes Gefüge organisatorisch verfestigter
oder situativ variabler Partizipationsstrukturen, in
denen die „Vielfalt der Interessen, der Meinungen,
der Werthaltungen einer pluralistischen Gesell-
schaft“ ausreichend zur Geltung kommen kann.

Die Einführung des Subsidiaritätsprinzips ändert
an dieser mangelhaften demokratischen Ordnung
zunächst nichts. Seine breite Beachtung und
Umsetzung kann jedoch indirekt demokratisie-
rend und legitimierend wirken, sofern es dabei
nicht um die schlichte Umsetzung der Subsidiari-
tätsregelung des Art. 3 b geht, sondern um die
umfassende Beachtung des Subsidiaritätsgedan-
kens. Das Subsidiaritätsprinzip wirkt demokra-
tisierend auf staatliche Ordnungen, da es eine
größtmögliche Zuständigkeitsverteilung auf nach-
rangige Ebenen empfiehlt, die den Entscheidungs-
betroffenen möglichst nahe stehen. Die Entschei-
dungen dieser Ebenen kann der interessierte
Bürger eher beeinflussen als diejenigen übergeord-
neter staatlicher Einheiten. Eine die einzelnen
Entscheidungsebenen legitimierende Wirkung ent-
faltet das Subsidiaritätsprinzip jedoch nicht. Es
wirkt nur demokratisierend auf das Gesamtsystem
hoheitlicher Entscheidungen52 .

Eine wirksame, wenn auch nicht unproblematische
Maßnahme zum Abbau des Demokratiedefizits
wäre der verstärkte Einsatz von Referenden, die
nicht nur hinsichtlich der Integrationspolitik ver-
mehrt gefordert werden53 . Als ebenfalls geeigne-
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terer Schritt zur Linderung - keinesfalls jedoch zur
Beseitigung - des Demokratiedefizits als das Sub-
sidiaritätsprinzip ist die stärkere Beachtung der
wiederholt angesprochenen Grundsätze der Offen-
heit und Transparenz zu bewerten. Gerade die
geheime Entscheidungspraxis und die verwirren-
den Beschlußfassungsverfahren innerhalb und zwi-
schen den Gemeinschaftsorganen sowie die
Struktur der Union symbolisieren das Demokra-
tiedefizit der Gemeinschaft. Durch die bereits viel-
beschworene, aber kaum verbesserte Offenheit
und Transparenz könnte viel für ein besseres Ver-
ständnis der in „Brüssel“ betriebenen Politik bei
den Bürgern getan werden. Dies wäre auch ein
Teil der bisher nicht praktizierten „Bürgernähe“!
Somit bleibt „Bürgernähe eher bloße Beschwö-
rungsformel“, die in Verbindung mit dem Subsi-
diaritätsprinzip „eine salbungsvolle Titulierung
erhält“54 .

W. Cafruny/Glenda G. Rosenthal (Hrsg.), The State of the
European Community, Vol. 2: The Maastricht Debates and
Beyond, Boulder, Col. 1993, S. 65 f.
54 Emanuel Richter, Superstaat Europa oder Ende der In-
tegration? Die Europäische Union aus der Perspektive der
neuen Kleinteiligkeit, in: Gerhard Lehmbruch (Hrsg.), Eini-
gung und Zerfall: Deutschland und Europa nach dem Ende
des Ost-West-Konflikts, Opladen 1995, S. 171.
55 Vgl. Jürgen Schwarze, Kompetenzverteilung in der
Europäischen Union und föderales Gleichgewicht. Zu den 
Forderungen der deutschen Bundesländer im Hinblick auf
die Regierungskonferenz 1996, in: Deutsches Verwaltungs-
blatt, HO (1995) 23, S. 1266.

Der Prämisse möglichst bürgernaher Entscheidun-
gen, die dem Subsidiaritätsprinzip innewohnt, zu
entsprechen, liegt ohnehin eher in der Verantwor-
tung der einzelnen Staaten als der Gemeinschaft.
Durch Dezentralisierung ihrer innerstaatlichen
Kompetenzordnungen können sie den größten
Beitrag zu mehr Bürgernähe leisten. Im EU-Rah-
men muß deswegen die sachgemäße Zuordnung
von Kompetenzen entscheidend bleiben555.

VI. Bewertung und Ausblick

Das Subsidiaritätsprinzip ist kein Allheilmittel für 
die EU, aber auch keine bloße Worthülse. Für die
immer wieder geforderte grundlegende Reform
der EU-Kompetenzordnung konnte der Grundsatz

bisher keine Wirkung entfalten. Dies hängt sowohl
mit den vielfachen Instrumentalisierungsversuchen
als auch mit der unzureichenden Auseinanderset-
zung mit dem Gehalt des Grundsatzes zusammen.
Als trennscharfe Regel bei Kompetenzstreitigkei-
ten zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten ist
der Grundsatz jedenfalls ungeeignet.

In der integrationspolitisch kritischen Phase seit
dem Maastrichter Gipfel hat das Subsidiaritätsprin-
zip dazu beigetragen, das Bewußtsein aller Akteure
dafür zu schärfen, daß es weder im allgemeinen
Interesse liegen kann, alles Mögliche - im wört-
lichen Sinn - gemeinschaftlich zu regeln, noch die
Kommission in ihren Aktivitäten generell zu
beschneiden sowie eine grundsätzliche Renationali-
sierung der Zuständigkeiten einzuleiten. Trotzdem
wird die EU-Kommission durch die strengen Aufla-
gen des Edinburgher Subsidiaritätskonzeptes, das in
Amsterdam Vertragsrang erhielt, in ihrer Dynamik
stark gebremst. Die deutsche Regierung, als großer
Mentor des Integrationsprozesses, spielte zusam-
men mit der Regierung Major eine „Geburtshel-
ferrolle“ für eine Subsidiaritätsregelung, die die
Kommission zwingt, die Notwendigkeit aller
Gemeinschaftsmaßnahmen detailliert zu begrün-
den und im Zweifelsfall eher untätig zu bleiben.

Die Instrumentalisierungsversuche haben auch
gezeigt, daß das Subsidiaritätsprinzip nicht leisten
kann, was die „Herren der Verträge“ - also die
Mitgliedstaaten, vertreten durch ihre Regierun-
gen - nicht durchsetzen wollen. Beispielsweise ist
die Aufwertung der regionalen Ebene im europäi-
schen Mehrebenensystem und im EU-Entschei-
dungsgefüge nur durch eine entsprechende politi-
sche Grundsatzentscheidung möglich. Bisher war
dies jedoch nicht konsensfähig. Auch das bemän-
gelte Demokratiedefizit der EU kann nur durch
klarere Entscheidungsverfahren, größere Trans-
parenz und effektive demokratische Kontrollen
abgebaut werden. Eine stärkere Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips kann nur insofern einen
Beitrag dazu leisten, als Entscheidungen soweit
wie möglich innerhalb der als demokratisch einge-
stuften Verfahren der Mitgliedstaaten getroffen
werden. Die übergeordnete Frage der „guten Ord-
nung“, zu deren Beantwortung das Subsidiaritäts-
prinzip einen wichtigen Beitrag leisten kann,
wurde bisher noch gar nicht gestellt.
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Kay Hailbronner: Ausländerrecht: Europäische Entwicklung und deutsches Recht
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21-22/99, S. 3-16
Der Autor gibt einen Überblick über die zentralen Punkte der ausländerpolitischen Reformdiskus-
sion. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts wird anhand des soeben vom Bundestag verab-
schiedeten Optionsmodells dargestellt. Der Autor ist der Auffassung, daß keine grundlegenden ver-
fassungsrechtlichen Einwände gegen das Optionsmodell bestehen, daß sich aber im administrativen
Bereich einige Probleme der Anwendung stellen. Weitere Themen sind die Diskussion um das Ein-
wanderungsgesetz und eine Verschärfung des Rechts der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen für
straffällige Ausländer.

Nach einem kurzen Überblick über die Reform des Asylrechts von 1993 aus heutigem Blickwinkel
werden die Einwirkungen des europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Ausländerrecht darge-
stellt. Es wird aufgezeigt, daß in einer ganzen Reihe von Bereichen, wie zum Beispiel der Zulassung
von Drittstaatsangehörigen, aber auch im Asylrecht, wesentliche Kompetenzen der Europäischen
Gemeinschaft bestehen, die künftig nach dem Amsterdamer Vertrag in weiten Teilen das nationale
Ausländer- und Asylrecht ersetzen werden. Bereits nach geltendem Recht bestehen aber nach dem
Assoziationsabkommen der EG mit der Türkei weitreichende Rechte türkischer Staatsangehöriger,
die das deutsche Ausländerrecht in wesentlichen Punkten modifizieren. Den Abschluß bildet ein
Überblick über die in der Öffentlichkeit weithin unbekannten Auswirkungen der Europäischen
Menschenrechtskonvention für Einreise und Aufenthalt von Ausländern.

Thomas M. Dietz: Die Reform der EU-Beihilfenkontrolle und ihre Auswirkungen auf
die regionale Wirtschaftsförderung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21-22/99, S. 17-27
Regionale Wirtschaftsförderung ist längst nicht mehr ausschließlich Sache der Nationalstaaten bzw.
ihrer Regionen. Einerseits legt die EU im Rahmen der Wettbewerbspolitik über die sogenannte Bei-
hilfenkontrolle der nationalen Wirtschaftsförderung durch regulative Maßnahmen zum Teil erhebli-
che Beschränkungen auf, andererseits versucht die EU selbst, durch distributive Maßnahmen, sprich
die Verteilung eigener Gelder im Rahmen ihrer Strukturförderung, Entwicklungsunterschiede zwi-
schen einzelnen Regionen zu verringern.

Darüber hinaus liegt die Verantwortung dafür, welche Gebiete konkret künftig aus der nationalen
und EU-Förderung herausfallen werden, zum überwiegenden Teil nicht bei der Kommission, son-
dern - ganz im Sinne des Subsidiaritätsprinzips - bei den Mitgliedstaaten bzw. in der Bundesrepu-
blik bei den Bundesländern. Das Beispiel Beihilfenkontrolle zeigt daher in anschaulicher Weise, wie
es im europäischen Mehrebenensystem durch die Instrumentalisierung komplizierter und intranspa-
renter Verfahrensregelungen zu einer ungerechtfertigten Verschiebung von Verantwortlichkeiten
von der nationalen bzw. regionalen auf die europäische Ebene kommen kann.

Wolfram Hilz: Bedeutung und Instrumentalisierung des Subsidiaritätsprinzips für den
europäischen Integrationsprozeß
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21-22/99, S. 28-38
Die bewußt und notwendigerweise ergebnisoffene Zielsetzung des Integrationsprozesses zu einem,
wie es in der Präambel des EWG-Vertrags heißt, „immer engeren Zusammenschluß der europäi-
schen Völker“ beginnt mit den nicht in Frage stehenden Bestandsrechten der die EU konstituieren-
den Nationalstaaten zu kollidieren. Die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips für den europäischen
Integrationsprozeß resultiert dabei sowohl aus seiner Verankerung in den Gemeinschaftsverträgen
und den daran anknüpfenden Auslegungsmöglichkeiten als auch aus der Diskussion um Sinn oder
Unsinn der Verankerung dieses Grundsatzes sowie seinen vielgestaltigen Instrumentalisierungsver-
suchen. Die meisten europapolitischen Akteure haben inzwischen eingesehen, daß nicht alle Ziele
mit der „Allzweckwaffe“ Subsidiarität erreicht werden können. Weder eine umfangreiche Renatio-
nalisierung von Entscheidungskompetenzen noch die Vergemeinschaftung von Aufgaben unter
Berufung auf die größere Effizienz von Gemeinschaftsmaßnahmen lassen sich mit diesem Grund-
satz durchsetzen. Auch die stärkere Regionalisierung der EU-Mitgliedsländer kann nicht einfach
unter Berufung auf die notwendige Subsidiarität erzwungen werden.
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